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«Die Überschriften der Abschnitte, Kapitel oder Unterkapitel sind nur Hinweise; massgebend
für die Einreihung sind der Wortlaut der Nummern und der Abschnitt- oder Kapitel-
Anmerkungen sowie die nachstehenden Vorschriften, soweit diese dem Wortlaut der
Nummern und der Anmerkungen nicht widersprechen.»





«Jede Erwähnung einer Ware in einer bestimmten Nummer gilt auch für die unvollständige
oder unfertige Ware, wenn sie in diesem Zustand die wesentlichen Merkmale der
vollständigen oder fertigen Ware hat. Sie gilt auch für die vollständige oder fertige oder
nach den vorstehenden Bestimmungen als solche geltende Ware, wenn diese zerlegt oder
nicht zusammengesetzt gestellt wird.»



«Jede Erwähnung eines Stoffes in einer bestimmten Nummer gilt für diesen Stoff sowohl in



reinem Zustand als auch gemischt oder in Verbindung mit anderen Stoffen. Ebenso gilt jede
Erwähnung von Waren aus einem bestimmten Stoff für Waren, die ganz oder teilweise aus
diesem Stoff bestehen. Die Einreihung dieser gemischten oder zusammengesetzten Waren
erfolgt nach den Grundsätzen der Vorschrift 3.»



«Die Nummer mit der genaueren Warenbezeichnung geht den Nummern mit allgemeiner
Warenbezeichnung vor. Zwei oder mehr Nummern, von denen sich jede nur auf einen Teil
der Stoffe einer gemischten oder zusammengesetzten Ware, oder nur auf einen Teil der
Artikel im Falle von für den Einzelverkauf aufgemachten Warenzusammenstellungen
bezieht, sind jedoch im Hinblick auf diese Ware oder diesen Artikel als gleich genau zu
betrachten, selbst wenn eine von ihnen eine genauere oder vollständigere
Warenbezeichnung aufweist.»



«Mischungen, Waren, die aus verschiedenen Stoffen oder Bestandteilen bestehen und für



den Einzelverkauf aufgemachte Warenzusammenstellungen, deren Einreihung nicht nach
der Vorschrift 3a) erfolgen kann, werden nach dem Stoff oder Bestandteil eingereiht, der
ihnen ihren wesentlichen Charakter verleiht, sofern dieser Stoff oder Bestandteil ermittelt
werden kann.»



«Ist die Einreihung nach den Vorschriften 3 a) und 3 b) nicht möglich, so ist die Ware der in
der Nummernfolge zuletzt genannten gleichermassen in Betracht kommenden Nummer
zuzuweisen.»
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«Waren, die aufgrund der vorstehenden Vorschriften nicht eingereiht werden können, sind in
die Nummer einzureihen, die für Waren zutrifft, denen sie am ähnlichsten sind.»



«Etuis für Fotoapparate, für Musikinstrumente, für Waffen, für Zeicheninstrumente sowie
Schmuckkästchen und ähnliche Behältnisse, die zur Aufnahme einer bestimmten Ware oder
einer Warenzusammenstellung besonders hergerichtet und zu einem längeren Gebrauch
geeignet sind und mit den Waren, für die sie bestimmt sind, gestellt werden, sind wie die
darin enthaltenen Waren einzureihen, sofern sie von der üblicherweise mit diesen Waren
verkauften Art sind. Diese Vorschrift gilt nicht für Behältnisse, die dem Ganzen seinen
wesentlichen Charakter verleihen.»



«Vorbehältlich der Bestimmungen der vorstehenden Vorschrift 5 a) sind Verpackungen wie
die darin enthaltenen Waren einzureihen, sofern sie von der üblicherweise für diese Waren
verwendeten Art sind. Diese Bestimmung ist jedoch nicht verbindlich, wenn die
Verpackungen eindeutig für eine wiederholte Verwendung geeignet sind.»



«Massgebend für die Einreihung von Waren in die Unternummern einer Nummer sind der
Wortlaut dieser Unternummern und der Unternummern-Anmerkungen sowie, mutatis
mutandis, die vorstehenden Vorschriften, wobei nur Unternummern der gleichen
Gliederungsstufe einander gegenübergestellt werden können. Bei Auslegung dieser
Vorschrift sind, vorbehältlich gegenteiliger Bestimmungen, die Abschnitt- und Kapitel-
Anmerkungen ebenfalls anwendbar.»









«Massgebend für die Einreihung von Waren in die schweizerischen Unternummern sind der
Wortlaut dieser schweizerischen Unternummern und der schweizerischen Anmerkungen
sowie, mutatis mutandis, die vorstehenden Vorschriften, wobei nur schweizerische
Unternummern der gleichen Gliederungsstufe einander gegenübergestellt werden können.
Bei Auslegung dieser Vorschrift sind, vorbehältlich gegenteiliger Bestimmungen betreffend
die schweizerischen Unternummern, die Abschnitt-, Kapitel- und Unternummern-
Anmerkungen ebenfalls anwendbar.»
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